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Time to say 
Goodbye
Meine Amtszeit als ordentliches Mitglied einer Personal-
vertretung ist nach 38 Jahren beendet – 1982 wurde  
ich das erste Mal in den örtlichen Personalrat bei der 
damaligen GSA Nord 5 in Goslar gewählt. Und auch 
meine Dienstzeit endet in Kürze nach 42 Dienstjahren. 
Auch wenn ich mir meinen Abschied anders vorgestellt 
hatte, als durch die Corona-Pandemie beeinflusst,  
so ist es doch ein guter Anlass, zurückzublicken und 
zumindest beruflich Bilanz zu ziehen.

Von Martin Schilff
Langjähriger BPR-Vorsitzender und Vorstandsmitglied des GdP-Bezirks Bundespolizei

Als damals 19-Jähriger begann ich als 
Polizeiwachtmeister in der Besol-
dungsgruppe A 4 meine Ausbildung 

beim BGS in Bodenteich. Ich hatte Glück, 
dass ich eine der wenigen Zwei-Mann-Stu-
ben (natürlich ohne Nasszelle und jegli-

chen Komfort) mit 
Udo Glinke, im-

mer noch gu-
tem Freund 
und heutigem 
Vorsitzen-
den des GPR 
Hannover, 
teilen durfte. 
Die Ausstat-
tung (Stahl-

helm, Knobel-
becher, Hand-

granaten etc.) 

und Ausbildung (Stellungsbau, Schützen-
reihe, Schützenkette etc.) waren militärisch 
geprägt und ich hatte das Gefühl, das wir 
eher zu Mittelstreckenläufern als zu Polizis-
ten ausgebildet werden sollten.

Früher Gewerkschaftseintritt

Aufgrund der familiären Prägung – unsere 
Väter waren beide langjährige Mitglieder –
traten Udo und ich sofort in die im BGS noch 
junge Gewerkschaft der Polizei ein. Wir ha-
ben es bis heute nicht bereut.

Das zweite Dienstjahr führte mich dann 
nach Goslar, von vielen BGS-Angehörigen 
aufgrund des „modernen Führungsstils“ 
auch gerne als „Strafkompanie“ betitelt.

Schnell wurde mir klar, dass man sich ge-
meinsam dafür einsetzen muss, dass diese Zu-
stände anders werden. Gemeinsam mit mei-
nem Freund Jörg Radek und anderen grün-

deten wir eine der ersten Junge Gruppen 
der GdP im BGS. In Horst Weißleder und 
Heinz Schwarzer hatten wir „Paten“, die 
viele unserer manchmal für den damali-

gen BGS „verrückten“ Ideen mit uns verfolg-
ten, uns manchmal aber auch behutsam auf 
den Boden der Tatsachen holten.

Einige Highlights und GdP-Erfolge in mei-
nen beruflichen und gewerkschaftlichen An-
fangsjahren kann man sich heute kaum noch 
vorstellen: Urlaubsgewährung auch außer-
halb von angeordneten Zeiten für die Hundert-
schaft, Abschaffung von 26-Stunden-Wachen, 
Aufhebung von Kasernierung und „Zwangser-
nährung“, Modernisierung der Uniform …

24/7 für alle da sein

Gern habe ich in meiner gesamten Dienstzeit 
Einsätze gefahren oder diese gewerkschaft-
lich begleitet. Es war immer mein Ziel, 24/7 für 
ALLE da zu sein – auch an unmöglichen Orten 
zu ungünstigen Zeiten. Dass mir dabei insbe-
sondere die „kleinen Leute“ am Herzen lagen, 
liegt wohl an der familiären Prägung meiner 
beiden ebenfalls gewerkschaftlich engagier-
ten Brüder und mir: Unser Vater hatte trotz 
seiner Führungsposition als Verwaltungslei-
ter aller niedersächsischen Polizeischulen für 
Hofarbeiter, Reinigungskräfte, Küchenperso-
nal etc. immer ein offenes Ohr. Dieses Vorbild 
half mir dann auch später bei meiner langjäh-
rigen Aufgabe als stellvertretender HPR-Vor-
sitzender und als Vorsitzender des Bezirks-
personalrats: Nie wollte ich der „Genosse der 
Bosse“ sein, vielmehr jemand, der Respekt vor 
allen Beschäftigten der Bundespolizei hat.

Vor Kurzem habe ich „Was ich noch sa-
gen wollte“, eines der letzten Bücher von Alt-
bundeskanzler Helmut Schmidt, gelesen. Er 
schreibt darin über Tugenden, die ihn aus-
gezeichnet haben. Ohne mich mit diesem 
Staatsmann vergleichen zu wollen, kann ich 
aber feststellen, dass auch mich „Zuverlässig-
keit und Gelassenheit“ durch meine Dienst- 
und Amtszeit geleitet haben. Zumindest habe 
ich versucht, immer für alle Beschäftigten der 
Bundespolizei verlässlich zu sein und unauf-
geregt und nicht hektisch zu agieren – ob mir 
das gelungen ist, mögen andere beurteilen.

In einem modernen Kirchenlied heißt es 
„Danke für meine Arbeitsstelle“. Dem kann 
ich mich nur anschließen: Ich bin der Bun-
despolizei und meiner Gewerkschaft aus-
gesprochen dankbar für die Möglichkeiten, 
die mir in meiner Amts- und Dienstzeit ge-
boten wurden und verabschiede mich in der 
Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben, mit  
einem „harzlichen“ GLÜCK AUF! I
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MARTIN SCHILFF

Impressionen einer 
herausragenden  
Amts- und Dienstzeit

42 Jahre im Dienst, davon 38 Jahre in einer Personal- 
vertretung aktiv, zuletzt rund elf Jahre als Vorsitzen- 
der des Bezirkspersonalrats  – Martin Schilff ist eine 
Lichtgestalt der Gewerkschaft der Polizei.

In dieser langen Zeit hat Martin Schilff na-
türlich vieles erlebt. Einen besonderen Mo-

ment gab es erst kürzlich bei einer seiner letz-
ten Sitzungen als BPR-Vorsitzender: Im Rah-
men einer gemeinsamen Sitzung von HPR 
und BPR in Goslar noch vor der Corona-Pan-
demie beteiligte sich die GdP-Fraktion mit ih-
rer Version des Bergmannklassikers an der 
Aktion „Singt uns das Steigerlied“ der Gos-

larschen Zeitung (Foto unter diesem Text 
links). Im Anschluss an eine Führung durch 
eine Klosterbrennerei wurden stimmgewal-
tig alle sieben Strophen gesungen – nur einer 
von unzähligen unvergesslichen Momenten 
aus Martins Amts- und Dienstzeit. Mit einer 
kleinen Auswahl an Impressionen möchten 
wir auf diesen beiden Seiten dankbar auf die 
vergangenen Jahre zurückblicken. I
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Danke, Martin
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STELLUNGNAHME

GdP und DGB zur 
geplanten Änderung 
der Arbeitszeit-
verordnung

Das BMI beabsichtigt in einem Referentenentwurf 
einer Dritten Verordnung zur Änderung der 
Arbeitszeitverordnung zwei Punkte neu zu regeln: 
zum einen soll die Abrechnung von Reisezeiten  
neu geregelt, zum anderen die Optionsklausel für 
freiwilligen Bereitschaftsdienst erweitert werden.

Von Sven Hüber
Stellvertretender Vorsitzender des GdP-Bezirks Bundespolizei

Die Gewerkschaft der Polizei und der DGB 
haben im Rahmen der Beteiligung der Spit
zenorganisationen der Beamten nach § 118 
BBG dazu Stellung genommen.

Die Absicht des BMI

Bisher werden Reisezeiten bei Dienstreisen 
(§ 11 Abs. 3 AZV) nur dann mit Freizeitaus
gleich abgegolten, wenn mehr als 15 Rei
sestunden pro Monat außerhalb der regel
mäßigen Arbeitszeit stattgefunden haben. 
Und auch dann wird nur ein Viertel der 
über 15 Stunden liegenden Zeiten als Frei
zeitausgleich auf Antrag gewährt. Reisezei
ten an Wochenenden und Feiertagen fallen 
völlig raus.

Zukünftig will das BMI alle Reisezeiten 
ab der ersten Stunde mit einem Drittel der 
angefallenen Zeit als Freizeitausgleichs
anspruch abgelten, ohne dass es dazu ei
nes Antrages bedarf. Bei Teilzeitbeschäftig
ten soll dies nur im Proporz zur vereinbar
ten Arbeitszeit erfolgen.

Bisher durfte bei Anordnung von Bereit
schaftsdienst in einem Bezugszeitraum von 
zwölf Monaten die durchschnittliche Ar
beitszeit 48 Stunden im Siebentageszeit
raum nicht überschreiten (§ 13 AZV).

Zukünftig beabsichtigt das BMI, dass 
mit Einverständnis der Beamten die Ar
beitszeit mit Bereitschaftsdienst auf bis zu  
54 Stunden heraufgesetzt werden kann. Die  
Beamten sollen die Bereitschaft dazu nur 
mit einer sechsmonatigen Frist widerrufen 
können.

Die Position von GdP und DGB

Zunächst weisen wir darauf hin, dass der 
jetzige Bemessungszeitraum der wöchent
lichen Höchstarbeitszeitgrenze für Voll und 
Bereitschaftsdienst in der AZV des Bundes 
nach ständiger Rechtsprechung gegen EU
Recht verstößt und – wie bei den Arbeits
zeitverordnungen der Länder – auf den  
maximal dreimonatigen Bemessungszeit
raum anzupassen ist. 

Des Weiteren fordern wir, die im Koalitions
vertrag festgelegte Einführung echter Lang
zeitkonten in der AZV Bund endlich zu ver
ankern.

DGB und GdP fordern bereits bei der  
Definition von „Reisezeiten“, jeden Ver
such der Beschneidung der vollen Anerken
nung von Fahrzeiten im Zusammenhang mit  
polizeilichen Einsätzen, Ermittlungen und 
Übungen als voll zu berücksichtigender  
Bestandteil der Einsatzmaßnahmen zu  
unterlassen. Das gilt insbesondere auch für 
die zeitliche Berücksichtigung von Fahrten 
aus Anlass der Aufgabenwahrnehmung 
nach § 59 BPolG, § 71 Abs. 3 Nr. 1 d AufenthG 
und Personenschutzaufgaben.

DGB und GdP fordern darüber hinaus, 
Reise und Wartezeiten im vollen Umfang als  
Arbeitszeit zu berücksichtigen, wie dies 
zum Beispiel bereits in der Arbeitszeit
verordnung für Thüringen festgelegt ist.

Die vorgesehene Ausdehnung der Wo
chenarbeitszeit auf bis zu 54 Stunden un
ter einer sehr langen Kündigungsklausel 
wird von den Gewerkschaften wegen der 
erwartbaren Druckausübung und Überlas
tung, aber auch wegen der Nichtbefristung 
abgelehnt. 

Zudem kritisiert der DGB, dass Schicht
dienstleistenden nach dem Willen des BMI 
bei wegen Krankheit und Urlaub versäum
tem dienstplanmäßigen Dienst fiktive Pau
sen in Abzug gebracht werden sollen und 
mahnt Regelungsbedarf an.

Die GdP vertritt weiterhin die Auffas
sung, die Arbeitszeitfragen der Bundespo
lizei, des BKA und der polizeilichen Teile 
des Zolls in einer eigenen „Arbeitszeitver
ordnung Polizei“ (AZV Pol) zu regeln, wie 
dies in verschiedenen Bundesländern der 
Fall ist. I
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STELLUNGNAHME

GdP und DGB gegen 
Verschlechterung der 
Reisebedingungen bei 
Auslandsflügen
Das Bundesministerium des Innern, für Bau  
und Heimat beabsichtigt, durch eine Änderung  
der Auslandsreisekostenverordnung (ARV) einen 
Punkt des Klimaschutzprogramms 2030 der 
Bundesregierung umzusetzen und dazu die 
Reisebedingungen bei Auslandsflügen drastisch  
zu verschlechtern.

Von Sven Hüber
Stellvertretender Vorsitzender des GdP-Bezirks Bundespolizei

Bisher gilt, dass bei außereuropäischen 
Auslandsreisen die Kosten für das Be-
nutzen der Business Class oder einer 

vergleichbaren Klasse erstattet werden (§ 2 
Abs. 2 ARV).

Zukünftig sollen bei Flugreisen mit ei-
ner Flugzeit von bis zu vier Stunden nur 
noch die Kosten für das Benutzen der nied-
rigsten Flugklasse, das heißt Economy oder  
einer vergleichbaren Klasse, erstattet  
werden. Mit der beabsichtigten Änderung 
wird die Verminderung von CO2-Emissio-
nen auf Dienstreisen angestrebt.

Die Position von GdP und DGB

Die GdP und der DGB haben im Rahmen 
der Anhörung der Spitzenorganisationen 
der Beamten (§ 118 BBG) dazu gegenüber 
der Bundesregierung Stellung genommen. 
Dabei lehnen sie die Verschlechterungen 
für alle die Fälle ab, in denen ein polizei- 
licher Bezug besteht. So ist nicht nur für  
Personenschützer, Personenbegleiter Luft 
(PBL), Missionseinsätze, Sicherheitsbeam-

te und Spezialeinheiten die Mitführung per-
sönlicher Ausstattung durch Limitierungen 
in der Economy Class erheblich gestört. Vor 
allem im Zusammenhang mit Rückflügen 
der Personenbegleiter Luft (PBL) bei Ein-
zelabschiebungen (§ 71 Abs. 3 Nr. 1 d Auf-
enthG) lehnen GdP und DGB die geplanten 
Verschlechterungen ab. Die beabsichtigte 
Vier-Stunden-Grenze trifft fast alle Rück-
führungsflüge in den nordafrikanischen 
und arabisch-türkischen Raum. Bereits 
auf dem Hinflug haben die Begleitbeamten  
regelmäßig nicht die Möglichkeit der Ruhe 
und Bewegung. Rückflüge sind oft zeitnah 
nach der Übergabe, zudem fliegen man-
che Beamten bis zu 50 Maßnahmen im Jahr. 
Die Vielzahl oft hintereinander absolvierter 
Vier-Stunden-Flüge stellt ohnehin ein ge-
steigertes Risiko für die Beamten dar und 
rechtfertigt – zusammen mit der Möglich-
keit der Loungebenutzung für Verpflegung 
und persönliche Hygiene – wenigstens auf 
den Rückflügen von Rückführungsmaßnah-
men auch bei unter vier Stunden Dauer die 
Kosten für die Business Class oder eine ver-
gleichbare Klasse zu erstatten. I

Hier geht es zu 
den Original-
Dokumenten
Referentenentwurf des Bundesministe-
riums des Innern, für Bau und Heimat 
zu einer dritten Verordnung zur Ände-
rung der Arbeitszeitverordnung:

Stellungnahme von GdP und DGB zum 
Entwurf der dritten AZV-Änderungs-
verordnung:

Referentenentwurf des Bundesminis-
teriums des Innern, für Bau und Hei-
mat zu einer vierten Verordnung zur  
Änderung der Auslandsreisekosten- 
verordnung:

Stellungnahme von GdP und DGB zum 
Entwurf der vierten Verordnung zur 
Änderung der ARV:
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BESSERE ZUSAMMENARBEIT UND EFFIZIENTERE STRUKTUREN

GdP und IAQ organi-
sieren Fachtagung 
„Wider die moderne 
Sklaverei“
Ziel der Fachtagung war es, die Probleme des Zolls 
öffentlich zu machen und die Beschäftigungs- 
bedingungen in der Finanzkontrolle Schwarz- 
arbeit (FKS) zu verbessern.

Von Claudia Braczko
Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen

Mindestlohnverstöße, Schwarz-
arbeit und illegale Beschäfti-
gung zählen inzwischen längst 

zur organisierten Kriminalität. Die Scha-
denssummen erreichen mehrere Milli-
arden Euro. Dabei kämpft der Zoll mit  
einem Berg von internen Problemen, die Per-
sonalsituation ist angespannt, Ausrüstung 
und IT-Ausstattung sind technisch überholt. 
Die Probleme des Zolls öffentlich zu machen 
und die Beschäftigungsbedingungen in der Fi-
nanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) zu verbes-
sern waren Ziel einer Fachtagung, die das In-
stitut Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Uni-
versität Duisburg-Essen gemeinsam mit dem 
Forschungsinstitut für gesellschaftliche Wei-
terentwicklung (FGW) und der Gewerkschaft 
der Polizei (GdP) in Duisburg organisierte.

Stärkere Kooperation gefordert

Frank Buckenhofer, Vorsitzender der GdP-Be-
zirksgruppe Zoll, forderte, dass die zuständi-
gen Behörden im Kampf gegen die organisierte 
Finanz- und Wirtschaftskriminalität viel stär-
ker kooperieren müssten – von Zollfahndung 
und FKS über Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Gerichte bis hin zur Steuerfahndung und Deut-
schen Rentenversicherung. Da müsse man 

„auch mal unbequeme Wege gehen“, dafür 
mangele es aber am politischen Mut. Zudem  
seien die Kontrollbehörden „Sklaven ihrer Sta-
tistik“ – es zähle die Zahl der Ermittlungen, 
weniger, ob diese zum Erfolg – der Feststel-
lung und Ahndung von Rechtsverstößen – ge-
führt haben.

Der Zoll als Arbeitsmarktpolizei

Prof. Dr. Gerhard Bosch vom IAQ hob her-
vor, dass „der Zoll als Arbeitsmarktpoli-
zei“ andere Strukturen benötige, um bes-

sere Ergebnisse zu erreichen. Die derzei-
tige Struktur schöpfe die Potenziale nicht 
aus, der Zoll müsse durch Organisations-
entwicklung flexibler werden. Dieser mehr-
jährige Prozess sei allerdings keine einfa-
che Aufgabe und auf die quantitativen Zie-
le und Kennzahlen könne man letztlich 
auch nicht verzichten.

Probleme bei Ermittlungen

Sabine Wylegalla von der Staatsanwalt-
schaft Dresden schilderte ihre Probleme 
bei Ermittlungen. „Vom Anfangsverdacht 
bis zur Anklage“ sind die Untersuchungen 
meist langwierig und kompliziert. Ärger-
lich, wenn nach dem zeitlichen und per-
sonellen Aufwand der Ermittlungen ab-
sehbar wird, dass hinterher das Verfahren 
eingestellt wird, weil die Verstöße nicht 
lückenlos nachgewiesen werden können, 
oder bei Steuerhinterziehungen in Millio-
nenhöhe lediglich Bewährungsstrafen ver-
hängt werden. „Hier entsteht der Frust der 
Zöllner“, so die Kommentare aus dem Pu-
blikum.

Kritisiert wurde auch, dass „die Mindest-
lohn-Kontrolle doch keinen interessiert“. 
Nichtgezahlte Sozialversicherungsbeiträge 
werden zwar über die DRV ermittelt, aber 
nicht der nicht gezahlte Mindestlohn. Für 
den Lohnbetrug gebe es lediglich Geldbu-
ßen, die Betroffenen müssten ihre hinterzo-
genen Löhne selbst einklagen, kennen sich 
aber juristisch wenig aus. Hier müssen Sam-
melklagen, zum Beispiel über die Gewerk-
schaften, zugelassen werden, forderte Prof. 
Bosch. I

Foto: pixabay.com / skeeze
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100 Jahre Vertretung 
für Schwerbehinderte
Das Vorstandsmitglied der GdP-Kreisgruppe Zoll 
Nord, Frank Mattetat, sprach aus diesem Anlass mit 
Michael Blanke, Beauftragter für die Belange 
schwerbehinderter Menschen beim 
Zollfahndungsamt Hamburg.

Von Gerd-Frank Mattetat
GdP-Kreisgruppe Nord der BZG Zoll

Frank Mattetat: Michael, viele von uns 
kennen das Schwerbehindertengesetz 
vom Namen, wissen aber nicht viel darüber. 
Kannst Du uns was zur Entstehung sagen? 

Michael Blanke: Nach dem Ende des Ers-
ten Weltkriegs gab es in Deutschland Mil-
lionen Kriegsversehrter, deren Arbeits-
kraft jedoch dringend für den Wiederaufbau 
gebraucht wurde. Am 6. April 1920 unter-
zeichnete deshalb der damalige Reichspräsi-
dent Friedrich Ebert das „Gesetz zur Beschäf-
tigung Schwerbeschädigter“, das am 23. April 
1920 in Kraft trat. 1923 wurde das Gesetz dahin-
gehend geändert, dass nun auch Arbeitneh-
mer unterstützt wurden, die durch Arbeitsun-
fälle eine Schwerbeschädigung erfahren hat-
ten. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfuhr das 
Ehrenamt des Vertrauensmannes eine enorme 
Aufwertung. Er war ab sofort „in allen Angele-
genheiten, die die Durchführung dieses Geset-
zes betreffen, vom Arbeitgeber und Betriebsrat 
vor einer Entscheidung zu hören“.

1961 erfolgte eine Neufassung des Schwer-
beschädigtengesetzes, die die Rechte des Ver-
trauensmannes erheblich stärkte – er erhielt 
den gleichen Kündigungs-, Versetzungs- und 
Abordnungsschutz wie ein Mitglied des Be-
triebsrates und die Amtszeit wurde auf vier 
Jahre erhöht. Es folgten eine ganze Reihe wei-
terer Veränderungen und Aufgabenerweite-
rungen, die schließlich zum Schwerbehin-
dertengesetz in der heutigen Fassung führten. 

Auf der Internetseite des GdP-Bundesvor-
standes findet man dazu einen sehr interes-
santen und ausführlichen Geschichtsausflug. 

Frank Mattetat: Wie könnte man den  
Aufgabenbereich eines Schwerbehinder-
tenvertreters beschreiben?

Michael Blanke: Die Schwerbehinderten-
vertretung fördert nach § 178 SGB IX die Ein-
gliederung schwerbehinderter Menschen in 
die Dienststelle, vertritt dort ihre Interessen 
und steht ihnen beratend und helfend zur 
Seite. Sie wacht zum Beispiel darüber, dass 
die zugunsten schwerbehinderter Menschen 
geltenden Rechtsvorschriften durchgeführt 
werden. Sie beantragt Maßnahmen, die den 
schwerbehinderten Menschen dienen, bei 
den zuständigen Stellen. Sie nimmt Anre-
gungen und Beschwerden von schwerbehin-
derten Menschen entgegen und wirkt, falls 
sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlun-
gen mit der Dienststellenleitung auf ihre Erle-
digung hin. Dabei kann ich mich bei meiner 
Dienststelle auf eine gute und vertrauensvol-
le Zusammenarbeit mit der Gleichstellungs-
beauftragten, der Personalvertretung und 
dem lnklusionsbeauftragten stützen.

Frank Mattetat: Was hat Dich persönlich 
bewogen, die Funktion einer Vertrauens-
person für schwerbehinderte Menschen zu 
übernehmen?

Michael Blanke: Im November 2018 lief 
die Legislaturperiode aus und ein Nachfol-
ger wurde gesucht. Der bisherige Schwer-
behindertenvertreter kandidierte aufgrund 
des bevorstehenden Eintritts in den wohl-
verdienten Ruhestand nicht mehr. Als 
selbst Betroffener wurde ich gefragt, ob 
ich bereit wäre, für diese Funktion zu kan-
didieren und ich habe zugesagt. Für mich 
war dieser Bereich bis auf meine eigenen 
gesammelten Erfahrungen relativ neu und 
mein Vorgänger hat, wie man so schön sagt, 
große Fußspuren hinterlassen, die es nun 
auszufüllen galt. Ich habe daher zunächst 
ein entsprechendes Eingangsseminar be-
sucht und den Kontakt zu anderen Schwer-
behindertenvertretern zum Erfahrungsaus-
tausch aufgenommen. Viel Unterstützung 
erfahre ich auch durch die Bezirks- und die 
Hauptschwerbehindertenvertretung.

Frank Mattetat: Du bist seit einiger Zeit 
auch als GdP-Vertrauensmann tätig?

Michael Blanke: Das ist richtig. Ich bin 
GdP-Vertrauensmann beim Zollfahndungs-
amt Hamburg. Durch meine Funktion als 
Schwerbehindertenvertreter beim ZFA bot 
es sich an, die Zusammenarbeit mit dem 
Kollegen Florian Marquardt, der als Beauf-
tragter für die Belange behinderter Men-
schen bei der KG Nord fungiert, zu suchen. 
Hier sind wir auf einem guten Weg. Bei 
Fragen und Problemen stehe ich gern al-
len Mitgliedern unserer Kreisgruppe und 
allen an der Arbeit der GdP Interessierten 
auch über die Schwerbehindertenthematik 
hinaus zur Verfügung.

Frank Mattetat: Ich bedanke mich für 
das Gespräch und wünsche Dir für Deine  
Arbeit als Schwerbehindertenvertreter 
und als Gewerkschafter weiterhin alles 
Gute.

Michael Blanke: Sehr gerne Frank, ich 
bedanke mich auch. I

Michael Blanke
ist 53 Jahre alt, verheiratet und hat drei 
erwachsene Kinder. Seit 2002 ist er im 

Ermittlungsdienst beim ZFA Hamburg tätig.

Foto: Michael Blanke
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GdP-AKTION VOR DEN TOREN DER BUNDESPOLIZEIAKADEMIE 

Verteilung von 
Handdesinfektion
Am 24. April 2020 staunten die Beschäftigten der 
Bundespolizeiakademie nicht schlecht, als sie vor den 
Toren der Unterkünfte Dr. Robert Lehr und Falkenfeld 
von je zwei GdP-Mitgliedern erwartet wurden. Diese 
überreichten jedem ein 50-ml-Glasfläschchen mit 
Handdesinfektionsmittel, welches sogar nachfüllbar ist.

Von Roland Berwik
Stellvertretender Vorsitzender des GdP-Kreisgruppe Bundespolizeiakademie

Die Fläschchen wurden unter anderem 
von Rüdiger Maas, dem Vorsitzenden 
der GdP-Kreisgruppe Bundespolizei-

akademie, und seinem Stellvertreter Roland 
Berwik verteilt. Und natürlich erfolgte die 
Verteilung ausschließlich mit Mundschutz, 
Handschuhen und Sicherheitsabstand. 

Über den kleinen praktischen Helfer freu-
ten sich alle. Rüdiger Maas und seine GdP-Kol-
legen erhielten bei der Verteilung direkt  
viele positive Rückmeldungen. Allein an  
diesem Tag wurden über 600 Fläschchen an 
die Kolleginnen und Kollegen verteilt. 

Darüber hinaus wurden die drei Alarm-
züge der HS Bund FB BPOL vor ihrem Einsatz 
im Süden Deutschlands ebenfalls mit der ge-
werkschaftlichen „Mann-/Frauausstattung“ 
ausgerüstet. Die Verteilung ging in den  
darauffolgenden Tagen an ab- und anrei-
sende Studierende weiter, so dass insge-
samt 1 000 Fläschchen dankbare Abnehmer  
gefunden haben. Über die Aktion vor den 

Toren der BPOLAK wurde auch durch die 
Junge Gruppe via Instagram positiv berich-
tet. I

TARIF-INFO

Endlich 
Klarheit
In einem Rundschreiben 
hat das BMI Regelungen 
bei Freistellung/Arbeits-
befreiung von Tarifbeschäf- 
tigten im Zusammenhang 
mit Corona getroffen.

Von Rüdiger Maas
Stellvertretender Bezirksvorsitzender

In dem Rundschreiben werden insbeson-
dere auch spezifische Regelungen im  
Geltungsbereich des Kraftfahrertarif-

vertrages Bund/Bundespolizei getroffen. 
So bleiben alle Betroffenen auch im 

zweiten Kalenderhalbjahr 2020 der Pau-
schalgruppe zugeordnet, der sie nach  
§ 5 Kraftfahrertarifvertrag Bund im ers-
ten Kalenderhalbjahr zugeordnet waren 

– und das unabhängig von der im ers-
ten Kalenderhalbjahr geleisteten durch-
schnittlichen Monatsarbeitszeit. 

Tenor ist, dass keiner und keinem Be-
schäftigten finanzielle Nachteile durch 
die in Quarantänesetzung bzw. vorüber-
gehende Freistellung vom Dienst durch 
den Arbeitgeber entstehen dürfen. 

Alle Details zu den Regelungen fin-
det Ihr in dem Rundschreiben der Ab-
teilungen Z und B des BMI vom 23. Ap-
ril 2020 unter dem Aktenzeichen: D5-
31002/17#10. I
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